
 

 TO  64 

 

 

STADTRECHNUNGSHOF WIEN 
Landesgerichtsstraße 10 

A-1082 Wien 

 
Tel.: 01 4000 82829 FAX: 01 4000 99 82810 

E-Mail: post@stadtrechnungshof.wien.at 

www.stadtrechnungshof.wien.at 
DVR: 0000191 

 

StRH I - 53-1/15 

Maßnahmenbekanntgabe zu 

MA 53, Prüfung der Gebarung des Amtsblattes  

der Stadt Wien  

Prüfung der Maßnahmenbekanntgabe 

 
 



StRH I - 53-1/15  Seite 2 von 5 

INHALTSVERZEICHNIS 

 

 

Erledigung des Prüfberichtes ........................................................................................... 3 

Kurzfassung des Prüfberichtes ........................................................................................ 3 

Bericht der Magistratsabteilung 53 zum Stand der Umsetzung der Empfehlung ............. 4 

Umsetzungsstand im Einzelnen ...................................................................................... 5 

Empfehlung Nr. 1 ............................................................................................................. 5 

 

 

 

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

 

 

bzw. .............................................. beziehungsweise 

KA ................................................. Kontrollamt 

 

  



StRH I - 53-1/15  Seite 3 von 5 

Erledigung des Prüfberichtes 

Der Stadtrechnungshof Wien unterzog die Maßnahmenbekanntgabe zur stichproben-

weisen Prüfung der Gebarung des Amtsblattes der Stadt Wien einer Prüfung. Der dies-

bezügliche Bericht des Stadtrechnungshofes Wien wurde am 14. Jänner 2016 veröf-

fentlicht und im Rahmen der Sitzung des Stadtrechnungshofausschusses vom 

22. Jänner 2016, Ausschusszahl 11/16 mit Beschluss zur Kenntnis genommen. 

 

 

Kurzfassung des Prüfberichtes 

Der Stadtrechnungshof Wien prüfte die, von der Magistratsabteilung 53 zum ursprüngli-

chen Bericht "Prüfung der Gebarung des Amtsblattes der Stadt Wien in den Jahren 

2008 bis 2011, KA I - 53-1/12" bekannt gegebene Maßnahmenbekanntgabe aus dem 

Jahr 2013. Die Prüfung bezog sich ausschließlich auf den Inhalt der Empfehlungen der 

Maßnahmenbekanntgabe und war somit keine umfassende Nachprüfung. 

 

Bei der Prüfung wurde festgestellt, dass die Magistratsabteilung 53 verschiedenste 

Vorbereitungsmaßnahmen zur Realisierung eines elektronischen Amtsblattes der Stadt 

Wien getroffen hatte. Die Umsetzung war jedoch - unter anderem in der Ermangelung 

einer hiefür erforderlichen gesetzlichen Grundlage - bis dato noch nicht möglich. Die 

Prüfung ergab, dass von den insgesamt fünf Empfehlungen eine umgesetzt wurde und 

bei den weiteren vier Empfehlungen der Umsetzungsstand im Vergleich zur Maßnah-

menbekanntgabe gleich blieb. Es ergab sich zwar insgesamt ein besserer Umset-

zungsgrad, dennoch wurde erneut eine Empfehlung ausgesprochen. 
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Bericht der Magistratsabteilung 53 zum Stand der Umsetzung der Empfehlung 

Im Rahmen der Äußerung der geprüften Stelle wurde folgender Umsetzungsstand in 

Bezug auf die ergangene Empfehlung bekannt gegeben: 

 

 

Stand der Umsetzung der  
Empfehlungen 

Anzahl Anteil in % 

Umgesetzt - - 

In Umsetzung - - 

Geplant 1 100,0 

 

Nicht geplant - - 
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Umsetzungsstand im Einzelnen 

Begründung bzw. Erläuterung der Maßnahmenbekanntgabe seitens der geprüften Stel-

le unter Zuordnung zu der im oben genannten Bericht des Stadtrechnungshofes Wien 

erfolgten Empfehlung, der Stellungnahme zu dieser Empfehlung seitens der geprüften 

Stelle und allfälliger Gegenäußerung des Stadtrechnungshofes Wien: 

 

 

Empfehlung Nr. 1 

Die nach einer möglichen Änderung der rechtlichen Grundlagen erforderlichen Schritte 

für die elektronische Kundmachung des Amtsblattes der Stadt Wien sind weiterzuver-

folgen. 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Der Presse- und Informationsdienst wird der Empfehlung nach-

kommen. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Eine Umsetzung der Empfehlung ist geplant. 

 

Die rechtlichen Voraussetzungen wurden noch nicht geschaffen. 

 

 

 

Für den Stadtrechnungshofdirektor: 

Mag. Manfred Jordan 

Wien, im April 2016 

 


